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1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung

Klebaplan Color

Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Klebag Chemie AGFirmenname :

Herdern 13Strasse :

CH-6373 EnnetbürgenOrt :

Telefon : 041 624 40 50 Telefax : 041 620 62 85

Herr Dr. W. GaedeAnsprechpartner :

info@klebag.chE-Mail :

www.klebag.chInternet :

044 251 51 51Notrufnummer :

2. Mögliche Gefahren

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

keine

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung  ( Stoff )
Mineralischer Trockenbaustoff, kunstharzvergütet

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Allgemeine Hinweise

Bei starker Staubbelastung gereizte Schleimhäute mit Wasser spülen.

Erste Hilfe nach Einatmen

Bei Reizungen nach längerem Hautkontakt mit Wasser abspülen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Sofort mit viel Wasser - mind. 10 Minuten - ausspülen. Augen nicht trocken ausreiben, weil durch 

mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Immer Augenarzt 

konsultieren.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Reichlich Wasser trinken. Arzt konsultieren.

Erste Hilfe nach Verschlucken

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verrabeitungsfertig angemischten Zustand brennbar. 

Löschmittel und Brandbekämpfungsmassnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen.

Geeignete Löschmittel

Keine

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder 

entstehende Gase

Keine

Keine

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
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6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Hinweise zum sicheren Umgang gemäss Punkt 7.1 beachten. Ggf. Leckage mit Planen gegen 

Verwehen schützen.

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Eintrag in Gewässer und kanalisation vermeiden.

Umweltschutzmassnahmen

Pulver mechanisch aufnehmen, ggf. Windrichtung beachten und Fallhöhe beim Umschichten gering 

halten. reste nicht trocken kehren. Angerührten Mörtel mechanisch aufnhemen, auf Folienunterlage 

oder in einem Gefäss erhärten lassen und gemäss Punkt 13 entsorgen.

Verfahren zur Reinigung

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Staubentwicklung vermeiden. Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehälter erst Wasser 

einfüllen, dann den trockenen Mörtel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhöhe gering halten. Rührer 

langsam anlaufen lassen.

Jeden Kontakt mit den Augen und der Haut durch persönliche Schutzausrüstung gemäss Punkt 8.3 

vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen, ggf. Atemschutz gemäss Punkt 8.3 verwenden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Lagerung

Trocken, im Originalgebinde

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) kann es zu Klumpernbildung und dadurch zur 

Beeinflussung der Abbindung kommen.

Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen

13Lagerklasse nach VCI :

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Bei der Verarbeitung nicht essen, trinklen und rauchen. Nach der Verarbeitung unbedeckte Körperteile 

mit Wasser waschen. Die Benutzung einer rückfettenden Hautcreme wird empfohlen.

Schutz- und Hygienemassnahmen

Bei starker Staubentwicklung partikelfiltrierende Halbmaske FFP1 (weiss) verwenden.

Atemschutz

Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE Zeichen werden empfohlen, falls längerer Kontakt mit 

dem Pulver absehbar ist. Die entsprechende Perm.-Zeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu 

erfahren und einzuhalten. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe 

empfehlenswert.

Handschutz

Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschliessende Schutzbrille verwenden.

Augenschutz

Das Tragen von Schutzkleidung, inclusive wasserdichter Hosen und Schuhe wird empfohlen.

Körperschutz
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

weiss

pulverförmigAggregatzustand :

Farbe :

geruchlosGeruch :

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm

pH-Wert : 9.0 - 11.0 10% Dispersion

Zustandsänderungen

> 140 °CSchmelztemperatur :

Dichte : 0.9 - 1.5 g/cm³

bis 3.0 g/LWasserlöslichkeit :

  (bei 20 °C)

10. Stabilität und Reaktivität

Feuchtigkeitszutriit
Zu vermeidende Bedingungen

Säuren
Zu vermeidende Stoffe

Keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte

11.  Toxikologische Angaben

Keine

Akute Toxizität

Lokale Reizungen auf Augen, Kehle und Haut sind möglich, aber nach ECC-Bestimmungen sind die 

Produkte nicht als Reizstoff ausgewiesen.

Reiz-/ Ätzwirkung

Das Produkt anthält keine messbaren Mengen an löslichem Chrom (VI), welches allergische 

Hautekzeme oder Krebs erzeugen kann.

Sensibilisierende Wirkung

12. Umweltspezifische Angaben

Nicht zutreffend.
Ökotoxizität

Ökotoxische Wikrungen, insbesondere aquatische Toxizität asind nur bei Freisetzung grösserer 

Mengen in Verbindung mit Wasser durch pH-Wert-Verschiebung möglich.

Andere schädliche Wirkungen

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Mit Wasser vermischen und aushärten lassen.

Restentleerte Verpackungen gemäss den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

14. Angaben zum Transport
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15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

22 Staub nicht einatmen.

24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S-Sätze

nicht kennzeichnungspflichtig

Hinweis zur Kennzeichnung

EU-Vorschriften

GISCODE: ZP1 - Zementhaltiges Produkt, chromatarm (Cr6+ < 2 ppm)

Zusätzliche Hinweise

Nationale Vorschriften

16. Sonstige Angaben
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